
'850 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP. 

3. 7. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX I 2. mit mehr als vierzehn Tag,en, jedoch nicht 
über die Anpassung von Bundesgesetzen an mehr als einem Monat bestimmt .ist,. wahlweise 
das Strafgesetzbuch (Strafrechts anpassungs- eine Geldstrafe bis zu 60 Ta,gessätzen; 

gesetz) 3. mit mehr als einem Monat, jedoch nicht 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Der Allg~meine Teil des Strafgesetzbuches i!>t 
auch auf Taten anzuwenden, die in anderen auf 
Gesetzesstufe stehenden, als Bundesrecht gelten­
den Rechtsvorschriften; im folg,enden als Bundes­
gesetze bezeichnet, mit gerichtllcher Strafe be­
droht wer,den, soweit diese Geset7Je nichts ande­
res bes~immen. 

Artikel II 

Di'e Bestimmungen in Bundesgesetzen, wonach 
die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlun­
gen Verbrechen, Vergehen oder übertretungen 
s,ind, werden a'ufgehoben. Ob eine Handlung 
ein Verbrechen oder ein Vergehen ,ist, wird ,durch 
§ 17 des Strafgesetzbuches bestimmt. 

Artikel III 

An die Stelle der gerichtlichen Straf arten 
schwerer Kerker, t\erker, strenger Arrest und 
Arrest tritt in Bundesgesetzen die Strafart Frei­
hei ts,straf e. 

Artikel IV 

Ist in Bundesgesetzen in einer -gerichtlichen 
Strafbestimmung eine drei Jahre nicht über­
steigende Freiheitsstrafe mit einer Untergrenze 
angedroht, so entfällt die Untergrenze dieser 
Strafdrohung. 

Artikel V 

(1) Ist in Bundesgesetzen in ,einer gerichtlichen 
Strafbestimmung ausschließlich eine Fr,eiheits­
strafe oder eine Freiheitsstrafe wahlweise mit 
einer Geldstrafe angedroht, so tritt neben eine 
Freiheitsstrafe, deren Obergrenze 

1. mit nicht mehr als vierzehn Tagen bestimmt 
ist, wahlweise eine Geldstrafe bis zu 30 Tages­
sätzen; 

mehr als drei Monaten bestimmt ,ist, wahlweise 
eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen und 

4. mit mehr als drei Monaten, jedoch nicht 
mehr als s:echs Mona'~en bestimmt i,st, wahlweise 
eine Geldstrafe bis zu 360 Tages'sätz1en. 

(2) Ist in Bundesgesetzen in eine,r .gerichtlichen 
Strafbestimmung neben einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten wahlweise eine Geldstrafe 
angedroht, so beträgt der,en Obergrenze 360 
Tagessätze. 

(3) Ist in Bundesgesetzen in einer gerichtlichen 
Strafbestimmung rieben einer Freiheits!ltrafe zu­
sätzlich eine Geldstrafe angedroht, so gelten für 
die Geldstrafe künftig die Strafnahmen nach den 
Abs. 1 und 2. 

Artikel VI 

Ist ,in Bundesges,etz'en in einer gerichtlichen 
Strafbestimmung ausschließlich eine Geldstrafe 
angedroht, so beträgt deren Obergrenze, wenn 
~ie bisher 

1. mit nicht mehr als 10.000 S bestimmt war, 
10 Tagessätze; 

2. mit mehr als 10.000 S, jedoch nicht mehr 
als 25.000 S bestimmt war, 30 Tagessätze; 

3. mit mehr als 25.000 S, jl:ldoch nicht mehr 
als 50.000 S bestimmt war, 60 Tagessätze; 

4. mit mehr ,als 50.000 S, jedoch nicht mehr 
als 150.000 S bestimmt war, 180 Tagessätze; 

5. mit mehr als 150.000 S bestimmt war, 
360 Tagessätze. 

Artikel VII 

(1) In Bundesgesetzen enthaltene Bestimmun­
gen übergerichtlich,e Verfalls ersatz- und Wert­
ersatzstrafen sowie über Geldstraf'en, deren B'e­
trag oder Höchstbetrag durch die Beziehung 
zur Höhe eines Wertes oder Schadens bestimmt 
wir,d, bleiben unberührt; ebenso die Bestimmun­
gen über das Ausmaß der an die Stelle der ge­
nannten Strafen tretenden Ersatzfreiheitsstrafen. 
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2 850 der Beilagen 

(2) § 7 Abs. 1 des Strafgesetzbuches ist auf eine 
Bestimmung in einem Bundesgesetz, wünach eine 
Tat vür dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches 
als Vergehen oder übertretung mit Strafe be­
drüht war, nur anzuwenden, wenn diese Be­
stimmung mit oder nach dem Inkrafmreten ,des 
Strafgesetzbuches geändert würden ist. 

Artikel VIII 

(1) Wird in Bundesges,etz'en auf strafrechtliche 
B,estimmungen hingewiesen, an deren SteHe mit 
dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches neue 
Bestimmungen wir~sam werden, so. sind di'ese 
Hinweise auf die entsprech'enden neuen Besrtim­
mungenzu beziehen. 

(2) Wird in Bundesgesetzen auf Verurteilungen 
wegen eines Verbrechens hingewies,en, so. ist die­
ser Hinweis durch einen 'sülmen auf Verurteilun­
gen wegen einer üder mehrerer mit Vürsatz 
begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe zu ersetzen. 

(3) Wird in Bundesges'etzen auf Verurteilungen 
wegen eines Vergehens hingewiesen, so. ist dies,er 
Hinwei,s durch einen sülchen auf Verurteilungen 
wegen einer üder mehrerer strafbarer Handlun­
gen zu einer mehr als sechsmünatigen, wegen 
einer üder mehrerer mit Vürsatz begangener 
strafbarer Handlungen aber zu einer nicht mehr 
als einjährigen Freiheitsstraf.e zu ersetzen. 

(4) Wird in Bundesgesetzen auf Verurteilungen 
wegen einer Übertretung hingewiesen, so. ist 
dieser Hinweis durch einen sülchen auf Verurtei­
lung,en wegen einer oder mehrerer strafbarer 
Handlungen zu einer Freiheitsstraf.e bis ein­
schließlich sechs Münaten üder zu einer Geld­
strafe zu ersetzen. 

(5) Wird sünst in Bunde9gesetzen auf gericht­
lich strafbare Handlungen hingewiesen, hat es 
zu laut,en: 

1. statt bisher "Verbrechen, V:ergehen und 
übertretungen" künfüg "gerichtlich strafbare 
Handlun.gen" ; 

2. statt 'bisher "Verbrechen und Vergehen" 
künftig "gerichtlich strafbare Handlungen, die 
mit mehr als sechs Münaten Freiheitsstrafe be­
drüht sind"; 

3. statt bisher "Verbrech'en" künftig "gericht­
lich strafbare Handlungen, die nur vürsätzlich 
begangen werden können und mit mehr als ,ein­
jähriger Freiheitsstrafe bedrüht sind"; 

4. statt bisher "Vergehen und übertretungen" 
künftig "gerichtlich strafbare Handlungen mit 
Ausnahme jen,er,die nur vürsätzlich begangen 
werden können und mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrüht sind"; 

5. statt bisher "Ver,gehen" künftig "gerichtlich 
~trafbare Handlungen, die mit mehr als sechs-

münatiger Freiheitsstrafe bedrüht sind, mit Aus­
nahme jener strafbaren Handlungen, die nur 
vürsätzlich begang,en werden können und mit 
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrüht sind"; 

6. statt bisher "übertretungen" künftig "ge­
richtlich strafbare Handlungen, die mit keiner 
strengeren Strafe als einer sechsmünatigen Frei­
heitsstrafe bedrüht ,sind". 

(6) Die Bestimmungen der vorhergehenden 
Absätze sind auch auf Auslieferungsverträge an­
zuwenden. 

Artikel IX 

In Bundesg,esetzen enthaltene Bestimmungen 
über Landesverweisung und Abschaffung, über 
Pülizeiaufsicht und über Einweisung in ein Ar­
beitshaus wer,den aufgehüben. 

Artikel X 

(Verfassungsbestimmung) 

1. Die Artikel I, 11, III und VIII Abs. 1 sind 
auch auf gerichtliche Strafbestimmungen in Bun­
desverfa:ssungsgesetzen anzuwenden. 

2. Mit Ablauf des 31. Dez'ember 1974 verliert 
§ 6 des Gesetzes zum Schutz,e ,der persönlichen 
Freiheit, RGBl. Nr. 87/1862, seine Wirksamkeit. 

3. Mit Ablauf des 31. Dezember 1974 verli'ert 
§ 4 des Gesetzes zum Schutze des Hausl'echtes, 
RGBl. Nr. 88/1862, seine Wirksamkeit. 

Artikel XI 

(1) Dieses Bundesg,esetz tritt mit 1. Jänner 
1975 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 1974 ver­
lieren insbesündere ihre Wirksamkeit: 

1. Das österreichisch'e Strafgesetz 1945, A. Slg. 
Nr. 2 samt Kundmachungspatent; 

2. die Art. I bis IV und IX des Ge.setzes be­
treffend einige Ergänzungen des allgemeinen 
Strafges,etz,es, RGBl. Nr. 8/1863; 

3. das Gesetz, wüdurch mehr,ere Bestimmungen 
des allgemeinen Strafg,esetzes und anderer damit 
im Zusammenhang s'tehenden Anürdnungen ab­
geändert we'rden, RGBl. Nr. 131/1867; 

4. das Gesetz zum Schutze deos Brief- und 
Schr.iftengeheimnisses, RGBl. Nr. 42/1870; 

5. da's Gesetz, wümit pülizeistrafrechtliche Be­
stimmungen wi.der Arbei,tssch'eue und Land­
streicher erlaos'sen werden, RGBl. Nr. 108/1873; 

6. das Gesetz über sotrafrechtlich,e Bestimmun­
gen gegen Vereitelung vün Zw:angsvüllstreckun­
gen, RGBl. Nr. 78/1883; 
. 7. § 5 Abs. 3 und § 6 des Gesetzes, wümit straf­
remtliche Bestimmungen in betreff der Zulässig­
keit der Anhaltung in Zwangsarbeits- üder 
Bes,serungsanstalten getrüffen werden, RGBl. 
Nr. 89/1885; 
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8. das Gesetz betreffend Anordnungen gegen 
den gemeingefährlichen Gebrauch von Spreng­
stoffen und die gemeingefährliche Gebarung mit 
denselben, RGBI. Nr. 134/1885; 

9. das Gesetz betreffend strafrechtliche Be­
stimmungen zum Schutze der Wahl- und Ver­
s.ammlungsfreiheit, RGBl. Nr. 18/1907; 

10. Art. V und VII der Strafgesetznovelle 
1929, BGBl. Nr. 440; 

11. das Bundesgesetz zur Bekämpfung staats­
feindlicher Druckwerke, BGBLNr. 33/1935; 

12. ·das Staatsschutzgesetz, BGBI. Nr. 223/1936; 

13. die §§ 2 bis 6 des Wuchergesetzes 1949, 
BGBl. Nr. 271; 

14. das Gesetz über die bedingte Verurteilung 
1949, BGBI. Nr. 277; 

15. das Arbeitshausgesetz 1951, BGBL Nr. 211; 
16. die §§ 1 bis 3 und § 6 Abs. 4 des Unterhalts­

schutzges.etzes, BGBI. Nr. 59/1960; 
17. da's Antikorruptionsges,etz, BGBL Nr. 116/ 

1964. 

Artikel XII 

Mit der Vollzrehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen 
mit den in der Vollzugsbestimmung der zu voll­
ziehenden Gesetze, genannten Bundesministern 
betraut. 

Erläuterungen 

Einleitung 

1. Im Jahr,e 1971 ist nach Vorarbeiten, die bis 
in das Jahr 1954 zur-ückreichen, die Regierungs­
vorlage (= R V) -eines Str,afgesetzbuches (= StGB) 
dem Nationalrat zugeleitet worden (30 d. B., 
NR 13. GP). Dieser umfangreiche Entwurf s,etzt 
sich eine Gesamterneuerung des Kernbestandes 
des materieUen Justizstmfrechts zum Ziel. Er 
bringt auch die Notwendigkeit mit sich, gleich­
zeitig mit ,seinem Inkrafttreten für eine An­
passung der übrigen Gesetze strafrechtlichen In­
halts (des sogenannten Nebenstrafrechts) sowie 
anderer Bestimmungen, die auf strafrechtliche 
Vorschriften Bezug nehmen, zu sorgen. 

Zwar sind in die R V eines StGB Strafbestim­
mungen aus einer ganzen Reihe von Neben­
ge!setzen eingearbeitet worden; so z. B. aus dem 
sogenannten Sprengstoffgesetz, RGBL Nr. 134; 
1885, aus dem Gesetz zum Schutze der Wahl- und 
Versammlungsfreiheit, RGBI. Nr. 18/1907, und 
aus dem Unterhaltsschutzgesetz 1960, BGBl. 
Nr.59. Viele andere Strafbestimmungen dieser 
Art sind jedoch nicht in das StGB überstellt wor­
den, vor allem deswegen, weil sie nicht zum 
Kernbereich des Strafrechts gehören. Das gilt ins­
besondere auch für Strafdrohungen, die nur be­
stimmte, eng umrissene Lebensgebiete betreffen 
und mit verwaltungsrechtlichen oder sonstigen 
Vorschriften eng verflochten sind. Wollte man 
diese Strafdrohungen aus dem Zusammenhang 
lösen, so würden die übersichtlichkeit und das 
Verständnis nur erschwert. Dies ist im grundsätz­
lichen bereits in der Strafrechtskommission er­
örtert und auch in den Erläuterungen zur R V 
eines StGB festgehalten worden (S. 76). 

11. Bereits im Jahre 1969 wurde ein Entwurf 
eines Strafrechts'anpassungsgesetzes zur Begut­
achtung ausgesendet, der von der R V eines 
StGB 1968 (706 d. B., NR 11. GP) auS/ging. Die­
ser Entwurf strebte - über die notwendigen 
Anpassungsbestimmungen im engeren Sinne hin­
aus - eine umfassende Rechtsbereinigung im 
Bereich des Nebenstrafrechts an. Es sollten nur 
diejenigen Deliktstypen als gerichtlich strafbar 
beibehalten werden, di'e im Sinne der Grund­
s~tze der Strafrechtsreform auch heute noch als 
kriminelles Unrecht aufgefaßt werden. Alle 
übrigen Tatbestände soUten - soweit s,ie nicht 
überhaupt entbehrlich erschienen -den Ver­
waltungsbehörden zur Ahndung überla~sen wer­
den. Der Entwurf unternahm es auch, die unter 
diesen Gesichtspunkten als gerichtliche Straftat­
bestände aufrechtzuerhaltenden Bestimmungen 
m einzelnen ihrem Wortlaut nach dem StGB 
anzupassen. In gIeicher Weise solLte die An­
passung von Ges-etzen vorgenommen werden, die 
keinen strafrechtlichen oder strafverfahrensrecht­
lichen Inhalt haben, jedoch auf einschläg,ige Be­
stimmungen Bezug nehmen. 

III. Im Zuge des Begutachtungsverfahrens zu 
diesem Entwurf wurden von mehreren Seiten 
Bedenken gegen diese Vorgangsweise geltend ge­
macht. Es wurde gefordert, daß die übernahme 
gerichtlicher Tatbilder aus dem sogenannten 
Nebenstrafrecht in das Verwaltungssltrafrecht 
nicht in einem einzigen Ges'etz, sondern in No­
vellen zu den einzelnen Gesetzen oder in Neu­
fassungen dieser Gesetzeerfolg,en solle. Dies 
wurde u. a. damit begründet, daß es aus Gründen 
der übersichtlichkeit unzweckm1ißig sei, in einem 
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einzigen Ges·etz so zahlreiche Gesetze aus den 
verschiedensten Lebensbereichen zu ändern. Wei­
ters wurde darauf hingewiesen, daß zahlreiche 
der anzupass'enden Rechtsvorschriften über die 
Anpassung hinaus in Kürze inhaltlich geändert 
werden sollen. Teilweise seien bereits entspr.e­
chende Entwürfe wichtiger Rechnsvorschriften 
zur Begutachtung versendet oder als Regierungs­
vorlage den gesetzgebenden Körperschahen vor­
gelegt worden. 

Dazu kommt die überlegung, daß der un­
mittelbare Zusammenhang ·der meisten Bestim­
mungen des Nebenstrafrechts mit den verschie­
densten Rechtsgebienen und Verwaltungszweigen 
und ihre oft kaum trennbare Verflechtung miil: 
anderen B'estimmungen nicht nur die Ausarbei­
tung einer parlamentsreifen Vorlage, ·sondern 
vor allem auch die parlamentarisch'e Behandlung 
einer solchen, die rechtz'eitig vor dem Inkraft­
treten des neuen StGB zum Abschluß gebracht 
werden müßte, auß.erordentlich erschweren 
würde. 

IV. Der vorliegende Entwurf trägt diesen 
begründeten Forderungen und Erwägungen 
Rechnung. Er sieht nur noch allgemeine An­
passungsbelstimmungen vor, die das in einfachen 
Bundesgesetzen enthaltene gerichtliche Neben­
stl1afrecht in das System der R Vein'es StGB 
einfügen und insbesondere an die Bestimmungen 
des AUg,emeinen Teils über die Einteilung der 
strafbaren Handlungen (Zweiter Abschnitt) und 
über die Strafen und vorbeugenden Maßnahmen 
(Dritter Abschnitt) anpassen. 

Dazu kommt eine Aufzählung von Vorschrif­
ten, di,e mit dem Inkrafttreten ·des neuen StGB 
ihre Geltung verlieren sollen (Artikel X). Da­
durch soll der Entstehung von Unklarheiten 
hinsichtlich ,der Weitergeltungeinzelner Bestim­
mungen vorgebeugt und der Praxis die Lösung 
von Geltungs'Prob}.emen erspart werden. 

Auf eine umfassende Rechtsbereinigung der in 
Nebengesetzen ,enthaltenen Strafbestimmungen 
wird damit im gegenwärtigen Zeitpunkt ver­
ziehet. Die über'stellung einzelner bisher gericht­
licher Strafbestimmungen in das Verwaltungs­
strafrecht und allfällige ·spezidle Novellierungen 
einzelner Gesetze sollen im Sinne der im Begut­
achtungsv.er}ahr,en zum 1969 auslges:endeten Ent­
wurf geäußerten Anregungen von den der Sache 
nach jeweils zus,tändigen Stellen gesondert vor­
geschlagen werden. Ehenso wird vorzugehen &ein 
hinsichtlich jener ß.estimmungen, die in Landes­
gesetzen oder in Verfassungsgesetzen (siehe z. B. 
im Verbotsgesetz) enthalten sind. 

V. Begriff:e des geltenden Strafgesetzes werden 
nicht nur in Strafhestimmungen anderer Gesetze 
oder in einfachen Bundesgesetzen nicht straf­
rechtlichen Inhalts, sondern auch in einzelnen 
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 

v,erwendet. Die Artikel 57 und 91 erwähnen 
ausdrücklich die herkömmlichen Deliktstypen­
bezeichnungen, die durch § 17 der R V eines 
StGB geändert werden bzw. einen neuen Inhalt 
erhalten. 

1. Art. 57 Abs. 2 und 3 B-VG sieht für den 
Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei Ver­
übung eines Ver b r e c h e n s eine andere 
Immunitätsregelung vor als in andel1en Fällen. 
Hiebei geht der Verfassungsgesetzgeber offen­
kundig vom Begriff des V,erbrechens im techni­
schen Sinne aus, der durch § 17 der R V eines 
StGB inhaltlich eingeschränkt wird. Die Immu­
nität des Abgeordneten, die durch Art. 57 garan­
tiert werden soll, ist in dem angeführten qualifi­
zierten Fall schwächer als sonst (die Festnahme 
und die Einleitung der behördlichen VerfoLgung 
bedürf,en nicht der vorherigen Zustimmung ,des 
Nationalrates). Die Verminderung der Zahl von 
V'erbrechensfällen nach Inkrafttreten des StGB 
bewirkt eine Verstärkung der Immunität, ist also 
verfassungskonform. 

Diese im Ergebnis eintretende Verstärkung der 
Immunität, welche die Grundsätze des Art. 57 
B-VG unangetastet läßt, bringt keine rechts­
politische Absicht zum Ausdruck. Bemühungen, 
die auf eine verfas,sungsrechtlich,e Neuordnung 
dieses Rechtsbereiches abzielen, sollen .damit in 
keiner Weise präjudiziert erscheinen. 

2. Nach Art. 91 Abs. 2 B-VG entscheiden bei 
allen politischen Ver b r e c h e n und Ve r­
geh e n Geschworne über die Schuld des Ange­
klagten. Durch die Neueinteilung der Delikts­
typen im § 17 der R V eines StGB, insbesondere 
den Wegfall der übertretungskategorje, wird die 
hi'emit garantierte Zuständigkeit der Geschwor­
nengerichte nicht verändert. Das geltende Recht 
kennt keine "politischen übertretungen", weil 
das dem Gesetzgeber (auch dem historischen 
Verfassungsg,esetzgeber) vor Aug·en stehende 
System der Deliktseinteilung clavonausgeht, daß 
aUe politischen Straftaten mindestens Vergehen 
bilden. 

Der Umstand, daß ,das kommende Str,afrecht 
ganz allgemein nur noch V'erbrechen und Ver­
gehen kennt, führt also nicht zu einer Verminde­
rung der Zuständigkeiten des Geschwornenge­
richts für politische Delikte; die R V eines StGB 
ist daher auch in dieser Hinsicht verfassungs­
konform. 

VI. Das neue StGB macht nicht nur eine 
Anpassung der materiell-strafrechtlichen Bestim­
mungen des Nebenstrafrechts und derjenigen 
Bestimmungen in strafrechtlichen Nebengesetzen 
und anderen Gesetzen erforderlich, ,die auf das 
geänderte materieHe Strafrecht' Bezug nehmen. 
Es sind vielmehr weiter erforderlich: 

1. die Anpassung der StPO an das neue StGB 
(z. B. durch Aufnahme einer generellen Regelung 
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für ,da:s Verfahren bei mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahmen oder 
bei einem Verfall oder einer Einziehung ein­
schließlich des 'sogenannten objektiven Verfah­
rens); 

2. die Aufnahme .derjenigen verfahrensrecht­
lichen Vorschriften in die 5tPO, die bisher in 
Nebengesetzen 'enthalten sind, die durch das 
Strafrechtsanpassungsges,etz aufgehoben werden 
sollen (z. B, die Verfahrensvorschriften des Geset­
zes über die bedingue Verunteilung); 

3. die Anpassung des Strafvollz1Lgs,gesetzes an 
das neue StGB; 

4. die Anpa(l)'Sung des Nebenstrafrechts und 
derjenigen ,Bes,timmungen in andef'en Gesetzen, 
die auf die unter Pkt. 1 bis. 3 genannten B,e­
stimmungen Bezug nehmen. 

MehJ.1ere Gründe sprechen ,dafür, diese An­
passungen nicht alle in einem ,einzigen Gesetz­
entwurf zusammenzufassen, sonder,n mehrere 
Entwürfe vorzusehen. Der Umfang und die 
erschwerte überblickbarkeit emes zusammen­
fassenden Entwurfes müßten sowohl im Begut­
achtung.sverfahl"en als auch bei den parlamentari­
schen B.ehandlungen zu 5chwierigkeitoen führen, 
sodaß auf diese Art im Ergebnis keine zeitliche 
Verkürzung und vor allem keine Erleichterung 
des für die Gesetzwerdung notwendigen Vor­
ganges erzielbar wäre. Die Zusammenhänge der 
einz·elnen Mater~en sind auch nicht so eng, daß 
eine Ig,emeinsame Behandlung unumgänglich wäre. 
Die erwähnten weiteren Entwürfe, für die bereits 
wesentliche Vorarbeiten geleist:et wUl'd'en, sollen 
daher erst zu einem späteren Zeitpunkt vorge­
legt werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Artikel I: 

Der Grund~atz, ,daß die allgemeinen Bestim­
mungen des Strafgeset~es auch auf die in Neben­
gesetzen normierten strafbaren Handlungen an­
zuwenden ,sind, ,ist schon für das geltende Recht 
eine Selbstv,erständlichkeit (vgl. z. B. R i t tl er 2 

I 19). Er dient ,der Einheitlichkeit des Strafrechts 
und edeichtert die legisuische Gesualtung und die 
praktische Handhabung von Strafbestimmungen 
außerhalbdes Str,afgesetzes. Artikel I verankert 
diesen. Grundsatz für das in einfachen Neben­
g,esetzen enthaltene Nebenstrafrecht ,ausdrücklich 
im Gesetz. Auch die Vorschriften des neuen All­
gemeinen Teiles der R V, wie z. B. die Best:im­
mung über die Straflosigkeit leichter Fälle, wer­
den also eine über die Tatbestände des Besonde­
l'en Teiles des StGB hinausreichende Wirkung 
haben. Enthalten Nebengesetze jedoch, wie z. B. 
das Finanzstrafgesetz, auch nach Berücksichtigung 
der Art. 11 ff. ,des Anpassungsg,esetzes vom Straf­
gesetzbuch abweichende allgemeine Bestimmun­
gen, so gelten diese. 

Der Bundesges'etzgeber kann über die Reich­
weite der Bes,timmungen des Allgemeinen Teiles 
nur hinc5ichtlich bundes rechtlicher, auf Gesetzes­
s,tufe slCehender Rechtsvorschriflten bestimmen. 
Als solche, im weiteren kurz al,s Bundesges,etze 
bezeichneten Bestimmungen gelten auf Grund 
der überleitungsgesetze auch andere (etwa Ver­
ordnungen) genannte ältere RechlCsvorschriften. 

Di'e im letzten Halbsatz der B'estimmung ent­
haltene Subsidiarrtätsklausel läßt sowohl schon 
derzeit (z. B. ,im Finanz,straf,gesetz, BGBl. Nr. 129/ 
1958) bestehende als auch ,allenfalls in künftigen 
Gesetzen normierte, vom Allgemeinen Teil des 
5tGB abweichende Be~timmung'en unberührt. 
Für die,s'e Abweichungen bestehen ,eben bes.ondere 
Gründe. Soweit hier Abiinderung'en für erforder­
lich gehalten werden, sollen sie ebenfalls durch 
das Ressortminrsterium vorgeschlagen werden. 

Zu Artikel II: 

Die R V eines 5tGB geht von der historischen 
Einteilung der strafbaren Handlungen in V,er­
brechen, Vergehen und übertretung,en ab, kennt 
nur noch Verbrechen und Vergehen und unter­
scheidet zwischen beiden ausschl~eßlich nach der 
Höhe der 5trafdrohung (§ 17). Bisher als über­
tretungen gerichtlich strafbare Handlungen bil­
den künftig Vergehen. 

§ 17 der R V im Zusammenhalt mit der vor­
liegenden Bestimmung macht es auch außerhalb 
des 5tGB überflüssig, ,die einzelnen Deliktstypen 
künftig aIs Verbrechen oder Vergehen zu be­
zeichnen. 

Die Qualifizierung einer Tat aIs Verbrechen 
oder Verigehen hängt nur von ihrer abstrakten 
Art, nicht von ihrer Schwere im Einzelfall ab. 
Hiebei ist auf alle strafs,atzändernden Umstände 
Bedacht zu nehmen, gleichgültig, ob sie im All­
gemeinen Teil des StGB oder in der betreffenden 
5trafbestimmung selbst geregelt sind (siehe die 
Erläuterung,en zu § 17 der R V). 

Zu Artikel III: 

Die R V eines 5tGB kennt nicht wie das 
gdtende Recht mehrere Arten von Freiheits­
strafen (schwerer Kerker und Kerker bei Ver­
brechen, strenger Arrest und Arrest bei Vergehen 
und übertretungen), sondern geht zur einheit­
lich,en Freiheitsstrafe über (siehe die Vorbemer­
kungen zu den §§ 18 bis 20 der R V eines 5tGB). 
Um diese Entscheidung für die Einheitsstrafe 
auch im Nebenstrafrecht durchzuführen, sieht 
Artikel 111 vor, ,daß in Bundesgesetzen die Straf­
arten schwerer Kerker, Kerker, streng,er Arrest 
und Arrest durch die Strafart Freiheitsstrafe zu 
ersetzen sind. 
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Zu Artikel IV: 

Wie Art. III dient auch .diese Bestimmung der 
Vereinheitlichung der Straf.drohung im Sinne der 
Grundsätze der R V eines StGB. Diese zieht bei 
Strafdrohungen, deren Obergnenze dr~i Jahre 
nicht übersteigt, keine Untergrenze (s~ehedie 
Erläuterungen zu § 41der RV). 

Bei drei J ahre Freiheit~strafe nicht übersteigen­
den Strafdrohungen sonen daher künftig a.uch 
im Nebenstrafrecht Untergr,enzen entfallen. Die 
im § 18 Abs. 2 der R V festgelegte absolute 
Untergrenze der Freiheitsstrafe von einem 'tag 
gilt zufolge Art. I auch hier. 

Zu Artikel V: 

Dem Strafensystem der R V eines StGB liegt 
der Gedanke zugrunde, daß kurze Freiheits­
strafen (bis zu sechs Monaten) nach Möglichkeit 
vermieden werden sollen, .da sie den Bestraften 
in aller Regel nicht positiv beeinflussen, ihn 
jedoch asoziali,sieren können (siehe hiezu insbe­
sondere die Erläuterungen zu § 36). Dieser Ge­
danke der weitgehenden Ersetzung kurzer Frei­
heitsstrafen durch Geldstrafen muß folgerichtig 
auch bei den Strafbestimmungen außerhalb des 
StGB voll zur Geltung kommen. 

Der Besondere Teil der R V e~nes StGB sieht 
bei Freiheitsstrafdrohungen mit einer Obergrenze 
von nicht mehr als sechs Monaten grundsätzlich 
die alternative Androhung einer Geldstrafe vor. 
Das Nebenstrafrecht soll dem angepaßt werden. 
Abs. 1 bestimmt daher, daß neben Freiheits­
strafen mit einer sechs Monate nicht übersteigen­
den Obergrenze die wahlweise Androhung von 
Geldstrafen zu treten hat. Dadurch wird die 
Möglichkeit geschaff,en, in diesen Fällen unmittel­
bar Geldstrafen zu verhängen, ohne erst ,auf die 
Bestimmung des § 36 der R V eines StGB zurück­
greifen zu müssen. Zugleich werden auch schon 
bestehende alternatiVle Geldstrafdrohungen dem 
Tageslsatzsysltem (§ 19 der R V eines StGB) an­
gepaßt. 

Die Festsetzung der Höhe der wahlweise ange­
drohten Geldstrafe erfolgt nach dem Umrech­
nungSlschlü,ssel des § 19 Abs. 4 der R V (ein Tag 
Freiheit~strafe = zwei Tagessätze) in vier Stufen, 
die dem im Besonderen Teil des StGB vorge­
sehenen Strafensystem weitgehend angepaßt sind 
(Freiheitsstr,afe mit einer Obergrenze bis zu 
14 Tagen oder Gel,dstrafe bis zu 30 Tagessätzen; 
Freiheitsstrafe mit einer Obergrenze b~s zu einem 
Monat oder Geldstrafe bis zu 60 TageS'sätz<en; 
Freiheitsstrafe mit einer Obergrenze zwischen 
einem und drei Monaten oder Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätz<en; Freiheitsstrafe mit einer Ober­
grenze zwischen drei und sechs Monaten oder 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen). Damit wird 
eine angemessene Vereinheitlichung des Suafen­
systems des StGB und <des Nebenstrafrechts er­
reicht. 

Da die R V eines StGB keine Geldstmrdrohun­
gen kennt, die 360 Tage~sätze übersteigen, soll 
diese Grenze auch im N ebenstrahecht nicht 
überschritten werden. Abs. 2 legt dies für Geld­
strafen fest, die im geltenden Recht wahlweise 
neben Freiheitsstrafen mvt einer sechs Monate 
übersteigenden Obergrenze ang<odroht wer,eten. 

Bei Delikten, die auch nach der hier vorge­
sehenen Anp:l!ssung weiterhin allein mit Fr,eiheits­
strafen bedroht sind (hiebei kann eis sich zufol:ge 
Abs. 1 hur um Freiheitsstrafdrohungen mit ,einer 
Obergrenze von mehr ab sechs Monauenhan­
deln), wird dennoch eine Geldstrafe zu verhängen 
sein, wenn die VOliauss<etzungen des § 36 der R V 
eines StGB gegeben sind. 

Bei Strafdrohungen, bei denen neben einer 
Freiheits<strafe kumulativ eine Ge1d~traf'e ange­
droht ist, soll die Obergrenze der· angedrohten 
Tagessätz<e ·ebenfalls nur nach der Obergrenze 
der angedrohten Freiheitsstr,afe bemessen wer­
den. Dies bringt eine gewiss<e Nivellierung mit 
sich, da derzeit neben einheitlichen Freiheits­
strafen verschieden hohe Geldstrafen angedroht 
sind. SoUuen die durch Art. V Abs. 3 festge­
setzten Obergrenzen der Geldstrafen in ·einzelnen 
Fällen als nicht ausl1eichend betrachtet werden, 
wird dem durch eine spezielle Novellierung der 
entsprechenden Bestimmungen Rechnung zu tra­
gen sein. 

Strafdrohung,en in noch in Geltung belassenen 
deutschen Gesetzen, die ursprünglich keine Ober­
grenzen enthielten, haben solche durch § 7 des 
Strafanwendungsgesetzes, StGBI. Nr. 148/1945, 
erhalten und sind danach gemäß Art. V und VI 
des Entwurfes zu behandeln. 

Zu Artikel VI: 

Durch dieSle Hestimmung wird da<s System der 
Tagessätze (§ 19 der R V eines StGB) auch auf die 
Delikte des Nebenstrafrechts, die allein mit Geld­
straf,ebedroht sind, ausgedehnt. Die R V kennt 
nur ein einziges Delikt, das allein mit Geldstrafe 
bedroht j,st, und zwar § 174 Abs. 1, wo da,s tahr­
läs<sige Ansichbringen, Verheimlichen oder V'er­
handeln von Sachen mit einer Geldstrafe bis zu 
60 Tagessätzen bedroht ist. Dieser Strafsatz trat 
an die Stelle der in .den Vor,entwürfen vorge­
sehenen Geldstrafe bis zu 50.000 S. Diese Rela­
tion wurde, da es für die hier vorgesehene An­
pa:ssungder reinen Geldstrafdrohungen an einem 
objektiven Umrechnungsschlüssel fehlt, als Maß­
,tab der Umstellung der Strafsätze des Neben­
strafrechts herangezogen. Um ,eine zu weit~ 
g,ehende NiveHicrung der Obergrenzen zu y,er­
meiden, sind 5 Stufen vorgesehen. Die Ober­
grenze von 360 Tagessätzen soll auch .hier nicht 
überschritten werden (siehe Erläuterungen zu 
Art. V). 
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Zu Artikel VII: keit -derartiger Hinweise, soweit sie nicht auf 
Bestimmungen Hezug nehmen, die mangels Auf-

1. Nach § 20 der R V eines StGB ist der Täter nahme eines entsprechenden Nachfolgetatbestan­
zur Zahlung eines Geldbetrages zu verurteilen, des in das 5tGB ihre Wirksamkeit vedieren. 
wenn er ein dem Verfall unterli'eg,endes Geschenk 
oder eine solche Zuwendung nicht mehr besitzt. 11. Die Abs'. 2 bi's 5 ersetzen die in Ges,etzen 
Dieser Geldbetrag richtet s,ich nach ,dem Wert des häufig vorkommenden generellen Begriffsbestim­
Geschenks oder der Zuwendung. Eine Anwen- mungen, die sich <tuf die Einteilung der straf­
dung .des, Tagessatzsystems auf solche Verfalls- baren Handlungen beziehen, angesichts der 
ersatzbeträge wäre unzweckmäßig und ,ist daher wesentLichen Änderung dieser Einteilung(§ 17 
in der R V ,eines StGB nicht vorgesehen. Eben- der R V eines StGB und ADt. IId1eses Entwurf,s) 
sowenig ,ist die Methode der Tagessätze bei ge- durch neue Wendungen. 
richtlichen Verfalls ersatz- und Wertersatz;strafen FÜ1' die Fälle, in denen auf Verurteilungen ab­
anwendbar, die in Nebenges,etzen (etwa im gestellt wird, wobei nicht unterschieden wird, 
Finanz'stl1afgesetz) festgesetzt sind. S~e sollen da- ob diese Verurteilungen vor oder nach dem 
her von der Anpassung ausgenommen werden. Inkrafttreten des Strafgesetzbuches ergangen 
Das gleiche gilt für Geldstrafen, die im Verhält- sind, soll an die Bestimmung über den Amtsv,er­
nis zu einem anderen Betra>g bestimmt werd'en, lust und a'ndere Rechtsfolgender Verurteilung 
gleichgültig, ob sie neben einer Fre,iheitsstrafe (§ 27 der R V eines StGB) angeknüpft werden 
oder ohne eine solche angedroht sind. Auch das (Abs. 2 bi,s 4). Danach ist nicht auf die abstrahe 
für alle ,dies,e g,enannten Strafen vorges'ehene Art der strafbaren Handlung, ,sondern auf das 
Ausmaß der ErsatzfDeiheius\5traf,en soll unberührt Ausmaß der verhängten Straf.eabzustellen. 
bl,eiben. 

Im übrigen hat es inf~lgedes Wegfalls des 
11. § 7 Abs. 1 des Strafgesetzbuches sieht vor, übertretungsbegriffs hei den gerichtlichen Straf­

daß - wenn das Gesetz nichts ,anderes be- baten statt bisher "Verbrechen, Vergehen und 
stimmt - nur vorsätzliches Handeln strafbar iSlt. übertretungen" künftig "gerichtlich strafbare 
Nach 'dem geltenden Recht hing,egen genügt in Handlungen" zu heißen. 
einem solchen Fall häufig ,die Schuldform ,der Der b~sherig,e Ausdruck "Verbrechen" soll 
Fahrläss,igkeit; das ist durch Auslegung des 'ein- durch die Wendung "gerichtlich !Strafbare Hand­
zdnen Deliktstypus zu ermitteln. Das Inkraft- lungen, ,die nur vorsätzlich be,gangen werden 
treten des Strafgesetzbuches würde daher für können und mit mehr als ,einjähri.ger Freiheits­
den Bereich des Nebenstrafrechts bewirken, daß' strafe bedroht sind" ersetzt werden. Wenn recht­
eine Reihe von Vergehen und übertretungen, die liche Fol.gel1 ,daran geknüpft werden, Idaß jemand 
bisher fahrläss1ig verwirklicht werden konnten, wegen ,eines Verbrechens oder eines Vergehens 
künftig nur mehr strafbar wär,en, wenn sre vor- in Untersuchung gezogen wOl'den ist, einer sol­
sätzlich begangen werden. Um ,dies zu verhin- chen Tat v,erdächtigt ist odere,ine solche Ta;t 
dem, soU daher - solange diese Bestimmungen begangen hat, ohne daß er dC\5halb verurteilt 
nicht neugefaßt wor:den sind - die Geltung des worden sein müßte, kann auf die Schwere der 
§ 7 Abs. 1 des Str.afgesetzbuches für ,das Nehen- verhängten Strafe nicht abgestellt werden; denn 
strafrecht ausgeschlossen werden. eine Str,afe wur,de ja vorerst oder überhaupt 

Zu Artikel VIII: 

1. Viele Geset~e nicht strafrechtlichen oder 
strafverfahrensrechtlichen Inhalts nehmen in ein­
zelnen B:estimmungen auf Begriffe oder Vor­
schrift,en des bisher geltenden Str,afgesetzes oder 
der ander,en mit dem Inkrafttreten des StGB 
ihre Wirksamk,eit verlierenden strafrechtlichen 
Vorschrift<en Bezug. Diese Bezugnahmen sollen 
durch solche a>uf die ,entsprechenden Begriffe und 
Bestimmungen des künftigen Strafrechts ersetzt 
werden (Abs. 1). Hiedurch 'soll z. B. an ,die SteHe 
des Hinweises auf den Schutz, den ,das bicsher gel­
tende Straf,ges'etz obrigkeitlichen Personen ge­
währt, der Hinweis auf den Schutz treten, den 
das Strafgesetzbuch Amtsträgern (§ 77 Z. 4 der 
R V eines StGB) gewährt. Die vorliegende B,e­
stiimmunggewährleiSltet die weitere Anwendbar-

nicht ausgesprochen. In solchen Fällen kann daher 
nur auf die Höhe der für die Tat angedrohten 
Strafe abgestelLt werden. Der in Abs. 2 bis 4 
entsprechend der Regierungsvorlage 'eines StGB 
vorgesehenen Regelung entspr,icht ,es, ·daß :die 
Höhe der Strafdrohung die Verhängung :einer 
der dort vorg,es,ehenen Strafen jedenfalls ermög­
licht. 

Nach der Regierungsvodage soll die Qualifi­
kation zum Verbr'echenden typischen Erschei­
nungsformen ,der schweren Kriminalität vorbe­
halten werden. Für ,die Rechtsfolgen stellt die 
R V im § 27 jedoch nicht auf die Zugehörigkeit 
zu d~esem qualifizierten Tatkreis ab. Auch ,dort, 
wo in anderen als Strafges,etzen auf Verbrechen 
schlechthin Bezug genommen wird, sollen damit 
jedoch durchwegs nicht gerade diese Fälle der 
schweren Kriminalität getroffen werden, sondern 
aus Gründen der Kontinuität ,eben Handlungen 
einer Tatschwe,re, die ,das bisher geltende Recht 
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als Verbrechen eingestuft und dementsprechend I die. TeiIe, :die .auch für gerichtliche Strafbestim­
mit Kerker bedroht hat. Es 'erscheint daher ange- mungen 111 Bundesverfassungsgesetzen g;lten 
messen und dem System der Stra~drohungen im sollen, au&drücklich dafür anwendbar erKlärt 
Besonderen Teil der R V eines StGB angepaßt, werden. 
den bisher v,erwendeten Ausdruck "V.erbrechen" 
durch die ,~e11'annte Wendung zu ersetzen. An die 
Stelle ,des Hinweis'es auf übertretungen, ,die nach 
dem geltenden Strafgesetz mit höchstenlS sechs­
monatiger Freiheitsstraf'e bedroht sind, soll der 
Hinweis auf gerichtlich strafbar,e Handlungen 
treten, ,d,ie mit keine,r schwereren Strafe als einer 
sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedroht sind. Aus 
dem bisher Gesagten L1;ssen sich auch die an die 
Sten.e des Ausdrucks "Vergehen und übertre­
tungen" und des selten in Gesetzen für 'sich allein 
verwendeten Ausdrucks "V.ergehen" tretenden 
Wendungen ableiten (Abs. 5). 

UI. Die Pflicht zur Auslieferung und Durch­
liefe.rung ,ist nach einzelnen zwischenstaatlich'en 
Abkommen davon abhängig, daß die strafbar,e 
Handlung sich nach dem Recht des ersuchten 
Staates ,als ein Verbrechen oder Vergehen dar­
stelle. Würde man bei der Anwendung dieser 
V'erträg'e von den b.isherigen Begriffen und gleich­
zeitig von der durch § 17 der R V eines StGB 
geänderten Einteilung der strafbaren Handlungen 
aus,gehen, so brächteda's eine erhebliche mibtel­
bar,e Knderungdes Inhalts solcher Abkommen 
mit sich. österreich ist aber dar,an interessiert, 
daß die A'IlSIiderungsmöglichkeiten nicht so sehr 
eingeengt werden. Die Begriffsumstellungen des 
vorhergehenden Absatzes des Art. VIII sollen 
daher. auch bei Auslief.erungs- und Durchliefe­
rungsverträgen bis zu ihrer allfäl1igen Erneue­
rung zum Tragen kommen. Dadurch würde auch 
künftig eine dem Willen der Vertragspartner so­
we,it wie mögI.ich entsprechende Anwendung 
sichergestellt sein (Abs. 6). 

Zu Artikel IX: 

Durch .die R V 'eines StGB wir,d ein neues 
System von Strafen und vorbeugenden Maßnah­
men geschaffen, in dem die Landesverweisung 
und Abschaffung, die Polizeiaufsicht und die 
Einweisung in ein Arbeitshaus nicht mehr vor­
gesehen sind (vgl. insbesondere die Vorbemer­
kungen zu den §§ 21 bis 27 der R V eines StGB). 
In anderen Gesetzen enthaltene Bestimmungen 
über ,diese Institute sind daher aufzuheben. 

Zu Artikel X: 

Artikel, X enthält Bestimmungen, durch die 
Verfassurtgsgesetze berührt werden; 'er wurde 
daher zur Gänz·e als Verfassungsbestimmung ge­
staltet. 

Zu Z.1: 

Da sich da's Strafrechtsanpassungsges,etz an sich 
nur auf einfache Bundesgesetze bez~eht, müssen 

Zu Z. 2 und 3: 

Im Hinblid~ darauf, daß die Regierungsvor­
lag,e ,eines Strafges,etzbuches ausf'eichende Straf­
drohungen gegen fahrläss,ige Fr,eiheitsbeschrän­
kungen und Beeinträchtigungen des Hausrecht,es 
enthält (§ 310), sollen § 6 des Gesetzes RGBl. 
Nr. 87/1862 'Und § 4 des Gesetzes RGBl. Nr. 88/ 
1862 aufgehoben werden. 

Zu Artikel XI: 

Verschiedene Tatbestände des Nebenstrafrechts 
sollen in die R V eines StGB 1971 übernom­
men werden, außerdem sind inder' R V verschie­
dene Tatbestände werter gefaßt ;als im geltenden 
Recht und andere Verhaltensweis,en 'SOllen über­
haupt nicht mehr strafbar sein. Demnach wird 
eine Reihe von Gesetzen und Iges,etzlichen Be­
stimmungen gegenstandslos. Soweit es sich dabei 
um Bestimmungen in Ges,etzen handelt, die aus­
schließlich oder vorwiegend einen strafrechtlichen 
Inhalt haben, sollen sie ausdrücklich aufgehoben 
werden. Im übrigen .soll die ausdrückliche Auf­
hebung oder allfällige Umwandlung in Verwal­
tungssuafbesbimmungen, wie schon in der Bin­
lertung zu ,den Erläunerungen ausgeführt wurde, 
durch die zuständigen Minisoerien initiiert wer­
den. Bis ,dahin wird von dem Grundsa.tz auszu­
gehen sein, daß ein späteres Gesetz ein früheres 
aufhebt, wenn sich dieses nidltaLseine Sonder­
regelung ,darstellt, ,die als solche weitengilt. 

Insoweit im foIgenden auf einzelne Bes.nim-. 
mungen der R V eines StGB Hezug genommen 
wird, darf zur näheren Begründung auf die Er­
läuterungen zu ,diesen Bestimmungen hingewie­
sen werden. 

Zu Punkt 1: 

Da das ö'sterreichische Strafgesetz 1945, A. Slg. 
Nr. 2, samt Kundmachungspatent durch die R V 
eines StGB 1971 ersetzt werden soll, haben gleich­
witig mit dem Inkrafttreten ,des neuen StGB 
das StG und .sein Kundmachungspatent außer 
Kraft zu treten. 

Zu Punkt 2: 

ADt. I des Gesetzes betreffend einige Änderun­
gen des allgemeinen Strafgesetzes aus dem Jahre 
1862 (StG-Novelle 1862) stellt eine ergänzende 
Norm zur Hochverratsbestimmung des StG d.ar, 
indem er <lUch den sogenannten Verfassungshoch­
verrat unter Strafe stellt. Der Hochverrat (ein­
schließlich des VerfassungshochV'errates) wird in 
der R V durch § 249 erschöpfend geregelt, sQdaß 
Art. I der StG-Novelle 1862 gegenstandslos wird. 
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Das in Art. 11 enthaltene Tatbitd der Auf­
reizung zur Verad1tung oder zum Hac'se wider 
die Verfassung findet ein entspr,echendes Gegen­
stück im § 255 der R V. Wie den Erläuterungen 
zu § 255 zu entnehmen ist, soll durffi diese Be­
stimmung die Regelung des § 65 Iiit. a StG U1ud 
des Art. II StG-Novelle 1862 zeitgemäß refor­
miert wer,den. 

Durffi die Art. III und IV wird die Bestim­
mungdes § 300 StG (Aufwiegelung) ergänzt. 
Für die Vorschrift des § 300 StG ist zwar in der 
R V niffit ausdrücklich eine entspreffiende Ers,atz­
bestimmung vorgesehen, das in ihr tatbestands­
mäßiog ger,egelte Unrecht soll aber, w,ie den 
Erläuterungen zu entnehmen il'>t, ,durch die Be­
stimmungen des 19. Abschnitts über die straf­
baren Handh.ingen gegen den öff,entlichen Frieden 
erfaßt wer.den. 

Die in Art. IX pönalisierte Mitteilung über 
militärische Tatsaffien in Druckschriften wird 
durc..~ die Bestimmung des § 259 der R V über 
Verrat von Staatsgeheimnissen ersetzt und ist 
daher gleidlfalls aufzuheben. 

Zu Punkt 3: 

Die §§ 1 bis 3 der Strafgesetznovelle 1867 
enthalten Bestimmungen übel' ,die Absffi,affung 
der körperlichen Züffitigung und der. Ketten­
strafe und über deren Ersetzung durdl andere 
gesetzliffi zulässige Versffiärfungsarten der Fr,ei­
he~tsstrafe. Da di,e R V eines StGB Versffiärfun­
gen von Freiheitsstrafen niffit mehr kennt, wer­
den dies'e Vorschrihen gegenstandslos. 

Auch § 4 der Novelle ist im Hinblick auf die 
Regelurug der Fesselung von Strafgefangenen im 
§ 103 StVG und des~en sinngemäße Anwendbar­
keit auf Untersuchungshäftlinge (§ 183 StPO 
i. d. F. der Strafproz:eßnoveHe 1972, BGB!. 
Nr. 143) überholt. 

Die weiteren Bestimmungen der Strafgesetz­
novelle 1867 beziehen siffi auf Reffit,sfolg,en, die 
mit strafgerichtliffien Verurteilungen verbunden 
,sind. Neben Aufhebungs- und übergangsbestim­
mungen, denen heute keine B'edeutung mehr 
zukommt, wird dar,ininsbesonder.e .der Zeitpunkt 
des Erlöschensder Rechtsfolgen ,geregelt. Diese 
Vorschriften 'sollen durffi § 27 Abs. 2 der R V 
ersetzt werden und sind ·daher ebenf.al1s außer 
Kraft zus'etzen. Auf ,die Erläuterungen zu der 
erwähnten Gesetz·ess,tJelle wird hingewiesen. 

Zu Punkt 4: 

§ 1 des Gesetzes zum Sffiutz'e des Brief- und 
Sffirif,tengeheimnisses, der ,die absichtliche Ver­
letzung des Geheimnisses der Briefe und anderer 
unter Siegel g,ehaltener Schriften durffi deren 
widerreffitliche Eröffnung oder Untersffilagung, 
und der § 3, der die widerrechtlich vorgenom­
mene amtliche Besffilagnahme oder Eröffnung 

von Briefen und SffirifDen mit Strafe bedroht, 
werden durffi § 124 ,in die R V übernommen. 
Aus den in den ErläutJerungen zu § 124 der R V 
ausführliffi ,dargelegten Gründen ist es niffit 
nötig, § 2, ,der die amtliche Besffilagnahme und 
Eröffnung von Briefen oder von anderen unter 
Siegel gehaltenen SchriEben außer in den Fällen 
der Hausdurffisud1Ung und der Verhaftung nur 
auf Grund eines riffiterliffien Befehls für zu­
lässig erklärt und ano1"dnet, daß ,der Befehl ohne 
Verzug unter Angabe von Gründen den Beteilig­
ten zuzustellen ist, beizubehalten. 

§ 4 ist schon ~eit ,dem Inkrafttreten des Bun­
des-Verfassungsges'etzes vom 1. Oktober 1920, 
StGB!. Nr. 450, ,gegenstandslos. 

Auch die Bestimmung des § 5,der normi,ert, 
daß "die Bestimmung der Strafprozeßordnung 
über die Besffilagnahme und Eröffnung von 
Brief.en der Besffiuldigten sowie die Vorsffir:iften 
der Briefpostordnung in betreff ,der Behandlung 
unbestellbarer Briefe und die Be'stimmung,en der 
Konkursordnung in Beziehung auf .d~e Vorsffirif­
ten bei Eröffnung ,des Konkur~esdurchdieses 
Gesetz unberührt bleiben", ist entbehrliffi, da 
ihr nur mehr strafr.effitliche B,edeutung zukommt 
und die We,iterlgeltung der tatbestandsmäßiges 
Handeln reffitfertigenden gesetzliffien Spezial­
bestimmung keiner ,ausdrückliffien Normierung 
bedarf. 

Zu Punkt 5: 

§ 3 des Gesetzes, womit polizeistrafreffitliche 
B,estimmungen w~der Arbeits'sffieue und Land­
streiffier erlassen werden (Polizeiaufsichtsgesetz), 
enthält einen von ,den Geriffiten zu ahndenden 
übertretungstatbesuand für .die AUISstellung von 
Zeugnissen über Unglücksfäll,e oder Armut, 
welffie bestimmt sind, zum ß.etteln im Herum­
ziehen von Ort ~u Ort gebrauffit zu werden. Die 
Zuständigkeit des Geriffites für .die Untersuffiung 
und Bestrafung des Tatbestandes naffi § 3 leg. cit. 
ist im § 7 Landstreichergesetz normiert. 

Diese Bestimmung ist inder Praxis völlig 
bedeutungslos und soll ersatzl05 entfallen. 

§ 4 ,d.es PoJ,izeiaufsiffitsgeset~es normiert die 
Vorauss,etzungen der Stellung unter Polizeiauf­
sicht, § 5 ,die Zuständigkeit des Geriffites zum 
Ausspruffi der Zulässigkeit der Stellung unter 
Polizeiaufsid1t, die §§ 6 und 8 enthalten über­
gangsbestimmungen, die §§ 7, 9 und 11 - § 10 
ist wie die. §§ 1 und 2 aufgehoben - handeln 
üher die Verhängung (Vollzug) der Polize,iauf­
siffit durffi ,d,ie Siffierheitshehörden und um­
schreiben deren Inhalt und Dauer. Diese Be-
9timmungen s,ind auß·er Kraft zu setzen"da das 
Siffierungsmittel ,der Polizeiaufsiffit naffi der R V 
niffit mehr vorgesehen ist. 

850 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 12

www.parlament.gv.at



10 850 der Beilagen 

Zu Punkt 6: 

Nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes über straf­
rechtliche Bestimmungen gegen Vereitelung von 
ZwangsvoIlstr,eckmng.en (Exekutionsvereitelungs­
gesetz) macht sich eines Vergehens bzw. einer 
übertretung schuldig, wer in der Abs.icht, bei 
einer ihm .drohenden oder bereits im Zuge be­
findlichen Zwangsvollstreckung die Befried~gung 
seines Gläubigeris ganz oder zum Teil zu ver­
eiteln, bewegLiche oder unbewegliche Sachen 
beschädigt, zerstört oder wertlos macht, Ver­
mögensstücke beiseite ~chafft oder sich derselben 
entäußert, Schulden oder Rechtsgeschäfte erdich­
tet. Die R V übernimmt ·durch § 171 (Voll­
streckungsvel"eitelung) diese Strafdrohung, welche 
dadurch gegenstandslos wird. 

Die Bestimmung ,des § 278 der R V über den 
Verstrickungsbruch deckt sich im wesentlichen 
mit der des § 3 Exekutionsv,ereiteLungsgesetz und 
soll diese ersetzen. 

Durch § 4 leg. cit. wur,de der zweite Absatz 
des § 183 StG außer Kraft g,e~etzt, § 5 weist 
hinsichtlich der übertretungen die Zuständigkeit 
den Bezirksg,erichten zu, § 6 ,enthält eine über­
gangsbestimmung, § 7 die Vollzugsklausel. 

Zu Punkt 7: 

§ 5 Abs. 3 ,des Landstreichergesetzes enthält 
eine Strafbestimmung gegen Zuhälterei. Durch 
§ 223 will die R V die Straf'drohung gegen die 
Zuhälterei wirksamer gestalten und ersetzen. 

§ 6 leg. cit. stellt den Bruch der' Polizeiaufsicht 
unter Strafe. Da die Polizeiaufsicht als Sicherungs­
mittel nicht mehr vorgesehen ist, ist auch diese 
Bestimmung gegenstandslos. 

Zu Punkt 8: 

Die §§ 1 bis 3 des sogenannten Sprengstoff­
gesetzes wurden durch die Sprengstoffgesetz­
novelle 1935 aufgehoben. 

§ 4 leg. cit. stellt ,die vorsätzliche Herbei­
führung ,einer Gef,ahr für das Eigentum, die 
Gesundheit oder ,das Leben eines 'anderen durch 
Anwendung von Sprengstoff.en ,als SprengmitteI 
unter Strafe. Diese Strafbestimmung wird ab­
gelöst ,durch die des § 182 der R V über die 

} vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel und 
hat daher zu ,entfallen. 

Die Bestimmung des § 5, welche ·die Komplott­
und BandenbiI.dung zu einem Verbrechen nach 
§ 4 pöna1is,~ert, findet ihre Deckung in den 
umfassenden Strafbescimmungen gegen Kom­
plott- und Bandenbildung in der R V (§§ 284 un·d 
285). 

§ 184 ,der R V über die Vorbereitung eines 
Verbrechens durch Kernenergie, ionisierende 
Strahlen oder Sprengmittel lehnt sich eng an 
die Bestimmung des § 6 Sprengstoff gesetz ,an und 
macht diese überflüssig. 

Die Verfallsbestimmung des § 7 des Spreng­
stoffgesetzes wird durch die Einziehungsbestim­
mungdes § 26 der R V g,egenstandslos. 

§8 des Sprengstoffgesetzes dehnt die Strafbar­
keit auch auf die abstrakte Aufforderung zu 
einem Verbrechen nach den §§ 4 und 5 oder 
z'ur· Teilnahme an d.enselben aus. Wie den Er­
läuterungen zu § 184 ,der R V zu entnehmen ist, 
werden durch § 184 die eines strafrechtlichen 
SchUltzes bedürftigen Vor- und Nebenakne eines 
Sprengstoffverbrechens erfaßt. überdies wird di,e 
Aufforderung zu .einer mit Strafe bedrohten 
Handlung .durch ·die Bestimmung des § 289 der 
RVerfaßt. 

§ 9 pöna},is,iert ,die Unterlassung der Anzeige, 
wenn ·der Täter' dies'e Anzeige machen könnte, 
ohne sich oder seine Angehörigen zu gefährden. 
Im Hinblick auf § 293 ·der R V über die Unter­
Lassung ,der V,erhinderung einer mit Straf.e be­
drohten Handlung, der alle Fälle, in denen ein 
Strafbarkeit·sbedürfnis besteht,erf1aßt, hat dies'e 
BeSltimmung :bU entfallen. 

§ 10 sieht den Strafaufhebungsgrund der täti­
gen Reue hin~ichtlich der Verbrechen nach den 
§§ 4 bis 6 vor. Hinsichtlich der Vorbereitung 
eines Verbrechens durch Sprengmittel und der 
Komplott- und B,andenbildung zu Sprengstöff­
verbrechen sieht auch .die R V diesen Strafauf­
hebungsgrund vor. Bei der vorsätzlichen Gefähr­
dung durch Sprengmittel (§ 182 R V) soll dieser 
Strafaufhehungsgrund nach der R V keine Gel~ 
tung haben. 

§ 11 sieht vor, daß bei Verurteilung w,egen 
eines Verbrechens nach den §§ 4 bis 6 und 8 
gegen Ausländer auf Landesverweisung zu er­
kennen ist, gegen Inländer auf Stellung unter 
Polizeiaufsichterk1annt werden kann. Da diese 
Sicherungsmittel in der R V nicht mehr vorge­
sehen sind, ha.t auch dies,e ß.cstimmung zu ent­
fallen. 

§ 12 enthält eine Subsidiaritätsklausel hinsicht­
lich der §§ 4 bis 6 und 8 bis 10; § 13 wurde durch 
Art. VII des Strafrechtsänderungsgesetzes 1934 
.aufgehoben; § 14 ·enthält die Vollzugsklausel. 

Zu Punkt 9: 

§ 3 des· Wahlschutzgesetzes pönalis,iert die so­
g,enannte Wahl bestechung. In der R V wif\d die 
Bestechung bei einer Wahl- oder Volksabstim­
mung durch § 272 unter Strafe gestellt. 

§ 5 leg. cit. behandelt die Wahlnöti.gung. Die 
Z. 1 ,des § 5 ·erfaßt die wichtigsten Ef\scheinungs­
formen der Beugung des Wählerwillens. Dieses 
Verhalten wird durch § 269 der R V (W,ahlbe­
hinderung) unter Strafe gestellt. Wie den Erläute­
rungen z,u § 269 der R V zu entnehmen ist, soll 
die Straf.drohung ,des § 5 Z. 2 über "Rache wegen 
v,erweigerlier Wahlgefolgschaft" entfallen. 
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Die Verbreitung falscher Nachrichnen (§ 6 
Wahlschutzgesetz) wil'd ,durch § 271 der R V 
pönalisiert. 

§ 273 der R V (Fälschung bei einer Wahl- oder 
Volksabstim.mung) ennspricht inhaltlich <im 
wesentlichen den Bestimmungen der §§ 7 (Wahl­
fälschung) und 9 (unbefugte Ausübung eines 
Wahlr,echtes) .des Wahlschutz,gesetzes. 

Wie den Erläuterungen zum 17. Abschnitt der 
R V zu entnehmen ist, soll die Strafdrohung des 
§ 8 Z. 1 W:ahlschiutzgesetz über das Aneignen 
oder Vorenthalten fremder Wahldokumente ent­
fallen, weil diese Verhainensweisen ,durch andere 
Bestimmungen der R V hi1).reichend erfaßt 'sind. 
Die Bestimmung des § 8 Z. 2 leg. oit. über die 
Erschwerung ,der fI'eien Ausübung des W,ahl­
rechtes durch eigenmächtige Ausfüllung eines von 
der B,ehörde ausgegebenen Stimmzettels soll ent­
fallen, weil ,sie bedeutungslos list. Im Abs. 2 des 
§ 269 der R V wird die Bestimmung des § 8 Z. 3 
über die Verhinderung der Abgabe der Stimme 
in modifizi,er'ter Form übernommen. 

Der Tatbest,an,d des § 274 der R V über die 
Verhind,erung einer Wahl-. oder Volksabstim­
mung deckt zum größten Teil die nach § 10 
Wahlschutzges,etz strafbaren Verhaltensweis,en. 
Hinsichtlich der vom § 274 de:- R V nicht erfaßten 
Fälle bieten, wie ,den Erläuterungen zu § 274 
der R V zu entnehmen ist, die Bestimmungen 
über Urkundenunterdrückung und Sachentzie­
hung hinreichend Schutz. 

Die Strafbe~timmung des § 11 des WahLschutz­
gesetzes über die Verletzung d,es Wahlgeheimnis­
ses geht inder de& § 275 der R V auf. 

Nach § 12 ,des Wahlschutzgesetzes macht sich 
eines Vergehens schuldig, wer gegen jemanden 
vorsätzlich ,in der Absicht, ihn von der Auf­
stellung um ein Ma,ndat für eine im § 2 leg. cit. 
bezeidmete Vertr,etungabzuhalten oder ihn zum 
Aufgeben seiner Bewerbung zu bewegen, eine 
Tätlichkeit ausübt oder ihm eine recht,swidrige 
V'erletzung an Körper, Freiheit, Ehre oder an 
Vermögen oder Einkommen zufügt oder damit 
bedroht. Dieser Tatbestand wird ,im wes'ent1.ichen 
durch § 110 der R V über die Nötigung erfaßt. 
§ 12 des Wahlsch.utzgesetzes hat daher zu 'ent­
fallen. 

§ 13 des Wahlschutzgesetzes bestimmt, daß 
der Wahlkommissär, die Mitglieder einer Wahl­
kommission und deren Schriftführer als Beamte 
im Sinn ,des § 101 StG anzusehen s,ind und deren 
Schutz genieß·en. Dieser Personenkreis fäl1t unter 
den Beg,riff des "Amtsträgers" im Sinne des 
§ 77 Z. 4 der R V. Wie den Erläuterungen zu 
dieser Bes,timmung zu ,entnehmen ist, genügt es, 
"wenn er (der Amtsträger) zur Vornahme ein­
zelner Verrichtungen, z. B. als Prüfungskommis­
sär oder als Mitglied einer Wahlkommission be­
stellt ist". 

§ 14 leg. cit. behandelt den Verlust des Wahi­
rechtes und ,der Wählbarkeit bei Verurteilung 
wegen der ,in den §§ 3, 5, 7, 8 und 10 dieses 
Gesetzes hezeichneten ~er.gehen. § 24 Abs. 1 Z. 4 
der Nationalrans-Wahlordnung 1962 bestimmte, 
daß Personen, die we~en eines Jer im § 14 Jes 
Wahlschutzgesetzes bezeichneten Vergehen, das 
bei Wahlen des Bundespräs~denten, des National­
rates, bei Volksbegehren, Volksabstimmungen 
oder bei Wahlen zu den Landta'gen begangen 
wurde, verurteilt s,ind, bis zum Ablamf von fünf 
J.ahnen nach ,dem Ende der Strafe vom Wahl­
recht ausgeschlossen sind. Gemäß § 22 der Natio­
nalrats-Wahlondnun,g 1971 bewirken jedoch nur 
mehr Verurteilungen wegen eines Verbrechens 
den zeitweili,gen Ausschluß vom Wahlrecht. § 14 
des Wahlschutzges'etzes kann daher 'entfallen. 

Die Vereitelung einer Versammlung, wie sie 
§ 15 leg. cit. pönalisiert, wird in der R V durch 
§ 292 unner Str.afe gestellt. 

§ 16 leg. ciot., der ,di.e unberecht~~te Teilnahme 
an einer Versammlung erfaßt, hat zwar keine 
ausdrücklich'e Ers,atzhestimmung in der Regie­
rungsvorlage eines Strafge~etzbuches, es besteht 
aber wohl kein Anlaß, diese gerichtliche Straf-­
bestimmung 'aufrechtzuerhalten. 

Zu Punkt 10: 

Art. V der StG-Novelle 1929 behandelt den 
Tatbestand .der KreditschZidigung in Druckwer­
ken. Mit einigen Knderungen wird di'ese Be­
stimmung durch § 161 in die R V übernommen. 

Art. VII leg. cit. enthält ,eine Strafdrohung 
gegen die öff.entliche Ankündigung zur Herbei­
führung unzücht~gen Verkehrs. Diesen 'ta.tbe­
stand übernimmt § 226 ,der R V. 

Zu Punkt 11: 

§ 1 des Gesetzes zur Bekämpfung staatsfeind­
licher Drud,w,erke bestimmt, daß mit strengem 
Arrest von einem his zu zw,ei Jahren zu be­
strafen ist, w,er eines der in den §§ 300, 305 und 
308 StG bezeichneten Vergehen durch ein Druck­
werk begeht, wenn die Herstellung oder Ver­
breitung des Durckwerkes der Hehörd,e verbor­
gen gehalten wird oder werden soll. Gegen Aus­
länder ist überdies auf Abschaffung aus dem 
Bund,esgebiet zu ,erkennen. § 283 der R V, der 
die Verbreitung falscher beunruhigender Ge­
riichte unter Strafie stellt und sohin die Nach­
folgebestimmung des § 308 StG ist, slieht eine 
Freiheitsstrafe bis zu sech~ Monaten oder Geld­
strafe bis zu 360 Tagessätzen vor. Die Strafbe­
stimmungender §§ 288 (Aufforderung zum Un­
gehorsam gegen Gesetze) und 289 (Aufforderung 
zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gut­
heißung mit Strafe bedrohter Handlungen der 
R V), die die Nachfolgebestimmungen der §§ 300 
und 305 StG sind, sehen Freiheitsstrafe bis zu 
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zwei Jahren vor. Hinsichtlich ,der §§ 300 und 
305 StG wird daher im Hinblick auf die gleiche 
Strafobergrenze die Bes,timmung ,des § 1 ,des 
Gesetzes zur BekämpFung staatsfeindlicher 
Druckwerke ,durch die R V 'gegenstandslos. Aber 
auch hinsichtlich des § 308 StG ist die Aufrecht­
erhaltung ,der strafsatzerhöhenden BestimmuThg 
des § 1 leg. cit. nicht geboten, da wohl auch in 
den Fällen der VerbreituThg ,eines falschen, beun­
ruhigenden Gerüchtes durch ein Druckwerk mit 
einer Freiheitss,traf,e bis zu sechs Monaten das 
Auslangen gefunden werden kann. Würde man 
die Straf drohung bis zu zwei Jahren Freiheits­
strafe aufrecht belassen, so würde dies zu einer 
den Absichten der R V w,idersprechenden Gleich­
stellung der Strafdroh1.lJngen der §§ 283, 288 und 
289 führ,en. 

Die §§ 2 bis 4 leg cit. sind aufgehoben. 
§ 5 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens, 

§ 6 enthält die Vollzu~kla.usd. 

Zu Punkt 12: 

Die aufrechtzuerhaltenden Bestimmungen des 
Staatsschutzgesetzes wurden von ,der R V, wie 
die~ auch schon bei den Vor·entwürfen geschah, 
in diese selbst ein'gebaut. Durch folgende Be­
stJimmungen ,der R V wir;d das Staatsschutzges,etz 
abgelöst: 

§ 253 (Staatsfeindliche Verbindnmgen), § 254 
(Tätige Reue), § 263 (Geheimer Nachrichtendienst 
zum Nachteil tbterreichs), § 284 (Verbrecheri­
sches Komplott), § 285 (Bandenbildung), § 286 
(Bewaffnete 'Verbindungen) UThd § 287 (Ans,am­
meln von Kampfm~tlJeln). 

§ 6 behandelt die Ausbeutung des Ehrenwortes. 
Diese Bestimmung ist in der Praxis völLig ohne 
Bedeutung und soll ersatzlos ,entfallen. 

Zu Punkt 14: 

Die materiellen Bestimmungen' des Gesetzes 
über die bedingte Verurteilung sind in den fünf­
ten Abschnitt der R V (§§ 43 ff.) eingebaut. Die 
verfahrens rechtlichen Bestimmungen dieses Ge­
setz.es sind ,in ,der R V nicht ,enthalten, sie werden 
im Zuge einer Novellierung ,der StPO in diese 
einzuhauen sein. 

Zu Punkt 15: 

Im dritten Abschnitt der R V wird ein neues 
System der Strafen und vorbeugenden Maß­
nahmen ,geschaffen, in dem ,die Einweisung !in 
das Arbeitshaus nicht mehr vorgesehen und zum 
T,eil durch die Sicherungsverwahrung ersetzt 
w,ird. Das Arbeitshausge~etz hat daher außer 
Kraft zu treten. 

Zu Punkt 16: 

Die V'erletzung ,der Unterhaltspflicht, die durch 
§ 1 USchG unter Strafe gestellt wird, wird in der 
R V durch § 205 pö:nalisiert. 

Die Bestimmung des § 2 leg. cit. über die 
Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder Be­
aufsichtigung wird durch § 206 der R Versetzt. 

Die BleS>timmung des § 3 leg. cit. wird, soweit 
sie aufrechterhalten werden soll, durch B,eSltim­
mungen des Jug,endger,ichtsgesetz'es eI'setzt. 

Die Bestimmung des § 6 Abs. 4 leg. cit. wird 
durch § 39 der R Versetzt. 

Zu Punkt 17: 

Zu Punkt 13: § 312 der RV über die Geschenkannahme 
teit,ender Angestellter eines Unternehmens über-

Das Wuchergesetz unterschei,det zwischen d,em nimmt di'e Regelung des Art. II AKG. 
Wucher bei Gewährung oder Verlängerung von 
Kredit (§§ 2 und 3) und ,dem gewerbsmäßigen Die Bestimmung des Art. III AKG über ,die 
Wucher bei Abschluß, Abänderung oder Ver- ßeS>techung Ierrender AThges.tellter eines Unter­
mittlung ,eines Rechtsgeschäftes, das den Erw,erb nehmens geht in der des § 314 der R V auf. 
oder .die Veräußerung einer Sach'e oder eines Die Bestimmung des Art. IV AKG über die' 
Rechtes zum Gegenstand hat (§ 4). Die R V verbotcene Intervention wird durch § 315 der 
unterscheidet in den §§ 163 und 164 zwischen R V im wesentlichen unverändert übernommen. 
Geld- und Sachwucher. Diese Bestimmungen er- Art. V leg. c~t. be:stimmt, daß den leitenden 
setzen die ,der §§ 2 bis 4 Wucherges,etz. Angestellten im Sinne dieses Gesetz'es Geschäfts-

§ 5 <sieht vor, ,daß neben einer Freiheits~trafe führer, Mitglieder des Vorstandes oder Auf­
auf eine Geldstrafe und auf Abschaffung erkannt sichtsrates und Prokuristen gleichstehen. Diese 
werden kann. Abs. 2 ,des § 5 behandelt ,die Gleichstellung wird auch im § 316 der RV nor­
Rechtsfolg,en einer Verurteilung. Da die Straf- miert. 
drohung ,gegen den Wucher in die RV einge- Art. VI bestimmt, daß die §§ 104, 105 und 311 
arbeitet wurde, hat auch diese B'estimmung zu l StG unv,erändert bleiben, Art. VII enthält die 
entfallen. I Vollzugsklausel. 
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